
Beamtenrecht

Teilzeitmodelle – 
was ist zu 
beachten?
Teilzeitbeschäftigung ent
wickelt sich für Beamte 
zunehmend zu einem 
wichtigen Instrument zur 
Steigerung ihrer persönli
chen Lebensqualität oder 
zur Bewältigung innerfa
miliärer Angelegenheiten. 
Mehr Freizeit ist gerade 
vielen älteren Beamten wich
tiger als ein volles Gehalt. Der 
Gesetzgeber hat eine Anzahl von 
Teilzeitbeschäftigungsmöglichkei
ten geschaffen, die individuell von den 
zugewiesenen Beamten in Anspruch ge
nommen werden können. Im Folgenden sollen 
die verschiedenen Formen einer Teilzeitbeschäfti
gung näher betrachtet werden, insbesondere un
ter welchen Voraussetzungen Teilzeit bewilligt 
werden kann und welche Auswirkungen dies auf 
Besoldung und Versorgung hat.

Voraussetzungslose  
Teilzeit

Zugewiesenen Beamten, die 
Anspruch auf Besoldung ha
ben, kann auf Antrag Teilzeit 
bewilligt werden. Der Umfang 
der Teilzeitbeschäftigung muss 
dabei mindestens die Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit 
betragen, kann aber ansonsten 
individuell gewählt werden. 
Ausgangslage ist stets das be
amtenrechtliche regelmäßige 
Jahresarbeitszeitvolumen, also 
2 140 Stunden pro Jahr. Die ab
geforderte Arbeitszeit orien
tiert sich entsprechend des 
Teilzeitvolumens an der 
Grundlage des verminderten 
Arbeitszeitvolumens, mithin in 
der Regel 2 036 Stunden pro 

Jahr. Teilzeitbeschäftigung 
wird durch die Zuweisungs
gesellschaft bewilligt, wenn 
dienstliche Gründe dem nicht 
entgegenstehen. Entsprechen
de Anträge sind auf dem Per
sonalportal der DB abrufbar.

Die Höhe der Besoldung be
misst sich dabei nach der indi
viduell abgesenkten Arbeits
zeit, was auch für die 
Berechnung der versorgungs
rechtlichen Dienstzeit zutrifft. 
Wer also seine Arbeitszeit um 
50 Prozent absenkt, benötigt 
zwei volle Jahre, um ein Jahr 
versorgungsrechtliche Dienst
zeit zu generieren.

Die gewünschte Teilzeitbe
schäftigung, deren Umfang 

und Dauer zu Beginn festge
legt wird, ist dann grundsätz
lich in dem beantragten Um
fang auszuüben. Nach 
Beendigung der genehmigten 
Teilzeit kann erneut Teilzeit be
antragt werden. 

Familienbedingte  
Teilzeitbeschäftigung

Wer mindestens ein Kind un
ter 18 Jahren hat oder einen 
pflegebedürftigen Angehöri
gen betreuen oder pflegen 
muss, kann familienbedingte 
Teilzeit in Anspruch nehmen. 
Unter Beibringung entspre
chender Nachweise und im 
Gegensatz zur vorausset
zungslosen Teilzeit besteht 
ein Anspruch auf Bewilligung 
der Teilzeitbeschäftigung, 
wenn zwingende dienstliche 
Belange dem nicht entgegen
stehen. Das Arbeitszeitvolu
men kann individuell be
stimmt werden, somit auch 

mit weniger als der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit.

Familienbedingte Teilzeitbe
schäftigung sowie Zeiten einer 
familienbedingten Beurlau
bung ohne Besoldung kann bis 
zu 15 Jahre bewilligt werden. 
Nach Wegfall der Vorausset
zungen endet die familienbe
dingte Teilzeitbeschäftigung. 
Auch hier gilt, dass Besoldung 
und versorgungsrechtliche 
Dienstzeiten entsprechend der 
Teilzeitbeschäftigung berück
sichtigt werden.

Familienpflegezeit  
mit Vorschuss

Zur Pflege oder Betreuung von 
nahen Angehörigen können 
zugewiesene Beamte Teilzeit
beschäftigung als Familien
pflegezeit mit Vorschuss bean
tragen. Familienpflegezeit 
oder Pflegezeit wird höchstens 
für 24 Monate mit einer regel
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mäßigen wöchentlichen Ar
beitszeit von mindestens 15 
Stunden bewilligt, wenn dem 
Begehren keine zwingenden 
dienstlichen Gründe entgegen
stehen. Einen Rechtsanspruch 
auf Familienpflegezeit mit 

Vorschuss hat der Beamte 
nicht. Für die Antragsstel

lung, für die es keine 
Form oder Fristerfor

dernisse gibt, sind 
entsprechende 
Nachweise über die 
Pflegebedürftigkeit 
des nahen Angehö
rigen, beispielswei
se durch den Medi

zinischen Dienst der 
Krankenversicherung, 

einzuholen. Neben der 
Besoldung, die der 

Höhe der reduzierten 
Arbeitszeit entspricht, 

wird ein Vorschuss gewährt. 
Dieser beträgt 50 Prozent aus 

der Differenz zwischen den 
Dienstbezügen vor der Fami
lienpflegezeit oder Pflegezeit 
und den Dienstbezügen wäh
rend der Familienpflegezeit 
oder Pflegezeit. Nach Beendi
gung der Familienpflegezeit 
oder Pflegezeit ist der Vor
schuss monatlich in gleichen 
Beträgen oder als Einmalzah
lung zurückzuzahlen. Die Rück
zahlungsphase entspricht da
bei dem Zeitraum der 
Familienpflegezeit oder Pflege
zeit.

Pflegezeit mit  
Vorschuss

Im Unterschied zur Familien
pflegezeit mit Vorschuss ist die 
Dauer der Pflegezeit auf sechs 
Monate begrenzt, dann aller
dings auch mit einer regelmä
ßigen wöchentlichen Arbeits
zeit unter 15 Stunden. 
Familienpflegezeit und Pflege
zeit dürfen zusammen genom
men längstens für 24 Monate 
bewilligt werden.

Gleitender Übergang 
 Altersteilzeit

Die Altersteilzeit ermöglicht äl
teren Beschäftigten einen glei
tenden Übergang in den Ruhe

stand. Einem zugewiesenen 
Beamten mit Anspruch auf 
 Besoldung kann Altersteilzeit 
bewilligt werden, wenn er in 
einem festgelegten Restruktu
rierungs und Stellenabbau
bereich, beispielsweise dem 
Bundeseisenbahnvermögen, 
arbeitet. Begrenzt dienstfähige 
Beamte haben ebenfalls 
 Anspruch auf Altersteilzeit. 
 Beurlaubte Beamte ohne 
 Besoldung haben diesen An
spruch hingegen nicht. Darü
ber hinaus muss in den letzten 
fünf Jahren vor der Altersteil
zeit mindestens für drei Jahre 
eine Teilzeitbeschäftigung 
 vorgelegen haben.

Altersteilzeit ist ab dem 60. Le
bensjahr möglich und erstreckt 
sich bis zum Beginn des Ruhe
stands. Bewilligung und An
tritt der Altersteilzeit müssen 
bis einschließlich 31. Dezem
ber 2022 erfolgen. Auf die Be
willigung von Altersteilzeit be
steht kein Rechtsanspruch und 
sie wird insbesondere nur dann 
genehmigt, wenn dienstliche 
Belange dem nicht entgegen
stehen. Altersteilzeit kann ent
weder im Teilzeit oder im 
Blockmodell in Anspruch ge
nommen werden. Neben der 
Besoldung erhält der zugewie
sene Beamte analog zur ermä
ßigten Arbeitszeit einen nicht 
ruhegehaltfähigen steuerfrei
en Altersteilzeitzuschlag in 
Höhe von 20 Prozent.

Wichtig zu wissen ist, dass der 
Altersteilzeitzuschlag zwar 
steuerfrei gewährt wird, aber 
dennoch dem Progressionsvor
behalt des Einkommensteuer
gesetzes unterfällt, was zu ei
ner Erhöhung des Steuersatzes 
führen und somit eine Steuer
nachzahlung auslösen kann.

Die Berechnung der versor
gungsrechtlichen Dienstzeiten 
erfolgt unter Aufwertung der 
Zeiten einer Altersteilzeit 
durch den Quotienten 9/10 un
ter Bezugnahme der Arbeits
zeit, auf deren Basis die wäh
rend der Altersteilzeit 
ermäßigte Arbeitszeit berech
net wurde. Die Berechnung der 

ruhegehaltfähigen Dienstbe
züge erfolgt aus dem letzten 
Amt, welches der Beamten 
mindestens zwei Jahre beklei
det hatte.

FALTER- 
Arbeitszeitmodell

Zugewiesene Beamte können 
auf Antrag den Eintritt in den 
Ruhestand um bis zu zwei Jah
re hinauszögern, wenn hierfür 
ein dienstliches Interesse be
steht. Das FALTERArbeitszeit
modell ermöglicht zugewiese
nen Beamten einen gleitenden 
Übergang in den Ruhestand 
bei gleichzeitig längerer Teil
habe am Berufsleben. Bei dem 
FALTERArbeitszeitmodell wird 
die reguläre Arbeitszeit sowie 
die Besoldung für zwei gleich
lange Abschnitte vor und nach 
Erreichen der Regelaltersgren
ze auf 50 Prozent begrenzt. Zu
sätzlich wird ein nicht steuer
freier Zuschlag in Höhe von 50 
Prozent desjenigen Ruhege
halts gewährt, das der zuge
wiesene Beamte zu Beginn des 
FALTERArbeitszeitmodells er
halten würde.

Eine Erhöhung der versor
gungsrechtlichen Zeiten ist mit 
dem FALTERArbeitszeitmodell 
nicht verbunden, dennoch er
geben sich neben den vorge
nannten weitere Synergieef
fekte, beispielsweise kann bei 
einer späten Beförderung die 
Ruhegehaltsfähigkeit erreicht 
werden, die ansonsten auf
grund des Alters nicht mehr 
gegeben wäre.

Rechtsanspruch  
Elternzeit 

Zugewiesene Beamte haben 
einen Rechtsanspruch auf El
ternzeit, wenn sie mit ihrem 
Kind in einem Haushalt leben 
und dieses Kind selbst betreu
en und erziehen. Zur besseren 
Planbarkeit des Dienstherrn ist 
eine beabsichtigte Elternzeit 
sieben Wochen vorher unter 
verbindlicher Festlegung der 
Zeiträume innerhalb der 
nächsten zwei Jahre schriftlich 
anzuzeigen.

Versorgung/ 
Beihilfe

Die Berechnung der Versor
gungsbezüge erfolgt unter Zu
grundelegung der ruhegehalt
fähigen Dienstzeit und der 
ruhegehaltfähigen Bezüge. Bei 
der Berechnung der Versor
gungsbezüge werden unabhän
gig von Voll beziehungsweise 
Teilzeitbeschäftigung die vollen 
Dienstbezüge zugrunde gelegt. 
Zur Bestimmung der ruhege
haltsfähigen Dienstzeiten wer
den jedoch nur die arbeitszeit
anteiligen Dienstzeiten 
berücksichtigt. Teilzeitbeschäf
tigung hat keine mindernde 
Auswirkung auf die Beihilfe. Sie 
bleibt analog zu Vollzeitbe
schäftigten voll erhalten.

Für weitere Informationen ste
hen Ihnen die DBPersonalstel
len und gerne auch die GDL
Personalräte zur Verfügung.

E. P.
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Änderungen bei den Bezirken und Ortsgruppen
Ortsgruppenvorsitzende: 
Köln: 
Philipp Grams, Zehntstr. 11, 50374 Erfstadt.  
(Bezirk NordrheinWestfalen)
Niederrhein: 
Jürgen Lapp, Alte Poststraße 1 a, 46459 Rees. 
(Bezirk NordrheinWestfalen)
Seelze: 
Kay Thomas Keil, Mühlenblick 11, 38159 Vechelde. 
(Bezirk Nord)
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